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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Knöfler, 
 
für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des Schulgesetzes 
danken wir. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Landesverbände begrüßt die Gesetzesinitiative, 
nach der die Schulpflicht künftig nicht mehr (nur) an den Wohnsitz, sondern (auch) an den 
gewöhnlichen Aufenthalt der Kinder und Jugendlichen anknüpfen soll. 
 
Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern, die in Schleswig-Holstein in stationären 
Jugendhilfeeinrichtungen leben, ihren melderechtlichen Wohnsitz aber am Herkunftsort 
außerhalb von Schleswig-Holstein haben, sind nach der gegenwärtigen Rechtslage in 
Schleswig-Holstein nicht schulpflichtig. Die Sicherstellung der Beschulung durch den Träger 
der Jugendhilfeeinrichtung sieht das hiesige Jugendförderungsgesetz nur für den Fall vor, 
dass die Aufnahme in eine öffentliche Schule oder Ersatzschule aus erzieherischen Gründen 
nicht in Betracht kommt und nicht etwa wegen der fehlenden Aufnahme in eine öffentliche 
Schule im Rahmen der dieser obliegenden Ermessensentscheidung. 
 
Mit dem Erlass zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen in 
Erziehungshilfeeinrichtungen hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur zwar 
im vergangenen Jahr dafür Sorge getragen, dass auch Kinder und Jugendliche, die in 
Schleswig-Holstein in Jugendhilfeeinrichtungen leben, ohne hier ihren melderechtlichen 
Wohnsitz zu haben, im Rahmen der durch das Schulgesetz gezogenen Grenzen in der Regel 
öffentliche Schulen besuchen; ein entsprechender Rechtsanspruch und eine unbedingte 
Aufnahmeverpflichtung der zuständigen Schulen, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
geschaffen werden sollen und aus den dargelegten Gründen zu begrüßen sind, ergeben sich 
daraus indes nicht. 
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Aus Schulträgersicht müsste die Schaffung eines Rechtsanspruchs mit einer Bedarfs- und 
Kostenfolgeabschätzung durch das Bildungsministerium einhergehen, um festzustellen, 
welche Folgeentwicklungen sich für die Schulinfrastruktur ergeben. Dabei gehen der 
Städteverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische Landkreistag davon aus, 
dass etwaige Mehrbelastungen ausgleichspflichtig sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marion Marx 
Stellv. Geschäftsführerin 
 
 
 




